
Transport tron Waffen
Der Transport von Waffen ist im

Waffengesetz nicht ausdrückl ich

geregelt. An verschiedenen

Stellen wird er erwähnt. lm Ge-

setz bedeutet Transport die Be-

förderung einer nicht schussbe-

reiten und zugriffshereiten Waffe

von e inem 0r tzum anderen.

Für  Erben g i l t  d ies auch beim Transport
zum Einbau e ines Sicherungssystems.
Schließlich erwähnt der Text - was
hier nicht weiter erörtert werden soll -

den ,,sicheren Transport". Der neue 5
42a Abs.  2 macht  e ine Ausnahme vom
Verbot des Führens der Waffen, wenn
der Transport  in  e inem verschlossenen
Behältnis erfolgt. Diese unscharfen
gesetzlichen Regelungen werfen Zwei-
fe ls f ragen auf ,  wer denn außer dem In-
haber einer WBK berechtigt ist, Feuer-
waf fen zu, , t ransport ieren".
Zunächst  is t  grundsätz i ich darauf  h in-

zuweisen, dass derjenige, der eine Waf-
fe ,,transportiert", diese führt, denn er
übt  d ie tatsächl iche Gewal t  darüber
außerhalb der  e igenen Wohnung,  Ge-
schäf tsräume, des e igenen befr iede-
ten Besitztums oder einer Schießstätte
aus. Bevor eine Waffe geführt werden
kann,  muss s ie erworben und beses-
sen werden -  h ier für  bedarf  es orund-
sätz l ich e iner  Er laubnis.
Von dieSen Grundsätzen stellt das
WaffG jedoch Ausnahmeregelungen
berei t .  Der  Inhaber e iner  WBK, a lso e in
Berechtigter, kann entweder von ei-
nem anderen Berechtigten eine Waffe
vorübergehend zu e inem vom Bedürf -
nis umfassten Zweck oder zur vorüber-
gehenden Verwahrung oder Beförde-
rung erwerben.
Zweifelhaft ist jedoch die hier interes-
s ierende Regelung,  wonach e in Beauf-
tragter oder ein Mitglied einer schieß-
sport l ichen Verein igung keine Er laub-
nis zum Erwerb und Besitz einer Waffe
benötigt, wenn der Beauftragte oder
das Mi tg l ied den Besi tz  über  d ie Waf-

fen nur  nach den Weisungen des Be-
rechtigten (lnhaber der Waffenbesitz-
karte) ausüben darf. Der Erwerber darf
insoweit keinerlei eigene Entschei-
dungsbefugnis hinsichtl ich der Waffe
haben;  er  is t  sozusagen nur  e in Werk-
zeug oder der  ver längerte Arm des Be-
rechtigten. Grundsätzlich muss dies
durch entsprechende Beschein igun-
gen und Vorkehrungen belegt werden
können. Der Berechtigte selbst bleibt
grundsätzlich verantwortl ich dafür,
was mit seiner Waffe geschieht.

Kann in e inem solchen Fal l  der  Schieß-
sportverein eine Person - ob Mitglied
oder Nichtmi tg l ied macht  keinen Un-
terschied -  ohne e igene WBK beauf-
tragen, über den Erwerb und Besitz
hinaus auch den Transport der Waffe
durchzuführen? Diese Frage ist beson-
ders relevant, wenn es um den Trans-
p0rt von Vereinswaffen für Jugendli-
che durch 'deren El tern geht ,  d ie n icht
im Besitz einerWBK sind. lm Gesetz ist
ausdrückl ich nur  d ie gewerbsmäßige
Beförderung geregelt und freigestellt.

Dies schl ießt  jedoch n icht  aus,  auch d ie pr iva-

te Beförderung im Sportschützenbereich als

freigestellt anzusehen. Denn es ist ausdrück-

l ich geregel t ,  dass e ine Er laubnis zum Führen
(Transport) derjenige nicht benötigt, der die

Waffe nicht schuss- und nicht zugriffsbereit

von einem Ort zum anderen befördert- natür-

l ich zu dem vom Bedürfnis umfassten Zweck.

Das Zusammenspie l  d ieser  beiden Absätze -

eriaubnisfreier Erwerb und Besitz sowie er-

laubnisfreies Führen - führt dazu, dass der

Transport durch einen Nichtberechtigten un-

ter  den genannten Voraussetzungen ohne

weiteres möglich ist. Damit werden die Gren-

zen des Besitzes nicht überschritten, denn

sonst l iefe diese Ausnahmeregelung ins Lee-

re. Der Erwerb in der Schießstätte als Regel-

fall ist bereits freigestellt. Andere Fallgestal-

tungen. in dem ein Beauftragter oder Mitglied

Waffen erlaubnisfrei erwerben könnte sind

nicht vorstellbar. Auch der Entwurf der Ver-

waltungsvorschriften sieht ausdrücklich vor,

dass unter  d ie Ausnahmeregelung auch Sor-
geberechtigte als Beauftragte des Vereins

fallen, die {ür ihre Schutzbefohlenen die Waf-

fe transportieren.
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Fazit
Auch ein Beauftragter oder ein Mitglied eines
Schießsportvere ins kann -  ohne Inhaber e i -
ner WBK zu sein - erlaubnispfl ichtige Schuss-
waffen (nicht schussbereit und nicht zugriffs-
bereit) transportieren. Hierbei sind die erfor-
derlichen Weisungen präzise schrift l ich fest-
zulegen und dem Beauftragten mitzugeben. Auf
d ie Regelungen über d ie Ausweispf l icht  muss
der Beauftragte hingewiesen werden. i l


